 Satzung der „Vereinigten Turnerschaft Union“ Groß Ilsede e.V.
§ 1
Name, Sitz, Farben, Geschäftsjahr

(1) Die „VT Union“ Groß Ilsede e.V. ist auf dem Wege der Verschmelzung und Neugründung hervorgegangen aus der Vereinigten Turnerschaft von 1902 Groß Ilsede (hervorgegangen aus dem TV Jugendkraft, gegründet am 26.08.1902, und dem MTV von 1903) und dem am 5. Mai 1916 gegründeten Sportverein Union v.1916 Groß Ilsede.
Die VT Union Groß Ilsede e.V. hat ihren Sitz in Ilsede. Die Vereinsfarben sind Rot und Weiß. Der Verein ist beim Amtsgericht Hildesheim in das Vereinsregister eingetragen worden.

§ 2      Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

· die sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen,

· die Gestaltung eines vielfältigen Breitensportangebots,

· ein leistungsorientiertes Sportangebot. 
 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im  

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Ebenso ist die Betätigung auf parteipolitischem und konfessionellem Gebiet ausgeschlossen.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

§ 3       Mitgliedschaft, Ehrenmitgliedschaft

(1) Vereinsmitglieder können natürliche Personen, aber auch juristische Personen werden.

Natürliche Personen, die nach dem geltenden Recht nicht volljährig sind, bedürfen der Erlaubnis der gesetzlichen Vertreter. 
 

(2) Stimmberechtigt sind Mitglieder ab 16 Jahre, wählbar sind Mitglieder ab 18 Jahre (Ausnahme Jugendwart).

(3) Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmegesuchs ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

(4) Personen, die sich um die Förderung des Sports oder der Jugend besonders verdient gemacht haben, können auf Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Auf die Mitwirkung des Ehrenrates – s. § 15 –wird verwiesen. 
  
§ 4       Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft eines Vereinsmitglieds endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(2) Der Austritt kann nur zum Schluss eines Kalenderhalbjahres (30.06 oder 31.12.) 


schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

(3) Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn das Mitglied

a) die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins verletzt,

b) die Anordnungen oder Beschlüsse des Vereins nicht befolgt,

c)    mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen  gegenüber dem Verein trotz 
         zweimaliger schriftlicher Mahnung im Rückstand ist.

(4) Vor der Entscheidung über den Ausschluss kann der Vorstand dem Mitglied  

Gelegenheit geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; dann ist das Mitglied hierzu unter Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Betroffenen bekannt zu geben. Gegen den Ausschluss-Beschluss steht dem  Betroffenen  kein Beschwerderecht zu.

Mit dem Ausscheiden eines Mitglieds erlöschen seine sämtlichen Rechte an den Verein und an das Vereinsvermögen, es bleibt jedoch dem Verein für alle seine Verpflichtungen haftbar. Sämtliches Vereinsvermögen ist zurück zu geben. 

§ 5       Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe und Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. Erforderlichenfalls kann die Mitgliederversammlung beschließen, außerordentliche Beiträge zu erheben.

(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit; sie haben jedoch die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder. 

(3) Vermögensrechtliche Ansprüche können beim Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein an diesen nicht geltend gemacht werden, ausgenommen die Beiträge, die dem Verein gegebenes Darlehen oder Sachwerte darstellen.

§ 6      Vermögen

Für sämtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschließlich das    Vereinsvermögen, das aus dem Kassen- bzw. Bankbestand und sämtlichem Inventar besteht. 

§ 7      Organe des Vereins

Vereinsorgane sind:

· die Mitgliederversammlung

· der Vorstand

· der Vereinsrat 

§ 8      Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

· Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands,

· Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung,

· Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern,

· weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz   ergeben.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr, in der Regel innerhalb der ersten sechs Wochen eines Geschäftsjahres statt. Der Termin und die Tagesordnung müssen drei Wochen vorher allen Mitgliedern bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe kann durch schriftliche Einladung eines jeden Mitglieds per Post oder mittels Verteilung in den Abteilungen, durch Veröffentlichung im Ilseder Gemeindeblatt, durch Aushang im Vereinsschaukasten oder in anderer geeigneter Weise erfolgen. 
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens fünf Tage vor dem angesetzten Versammlungstermin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu geben. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern die Satzung nicht etwas Anderes bestimmt. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. 
(4) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind durchzuführen, wenn es im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn dies mindestens ein Fünftel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder unter Angabe des Zwecks und des Grundes gegenüber dem Vorstand verlangen.
(5) Hinsichtlich der Mehrheiten bei Beschlüssen über die Vereinsauflösung wird auf § 17 („Vereinsauflösung“) verwiesen. 

(6)
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von          dem/der Versammlungsleiter/in und dem/der Schriftführerin zu unterzeichnen ist.
$ 9
Der Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins setzt sich zusammen aus: 

· Vorsitzende(r)

· 1. Stellvertretende(r) Vorsitzende(r)
· 2. Stellvertretende(r) Vorsitzende(r)
· Schatzmeister(in)
· Schriftführer(in) / Beauftragte(r) für Öffentlichkeitsarbeit
Der/die Geschäftsführer/in nimmt mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen

teil. 

Weitere sachkundige Personen können mit beratender Stimme hinzugezogen werden.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt, es sei denn, einzelne Mitglieder des Vorstandes oder der Vorstand insgesamt treten vorzeitig von ihren Ehrenämtern zurück. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt im Vorstand. 
(3) Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB sind der/die Vorsitzende und der 1. Stellv. Vorsitzende; beide sind allein vertretungsberechtigt. 

(4) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die von dem/der Vorsitzenden oder dem/der Stellvertreter/in einberufen werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht erforderlich. 
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, bei dessen/ deren  Abwesenheit die Stimme des /der 1. Stellvertreter/in. 
(6) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die 
· Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung,

· Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

· Vorbereitung eines Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, Vorlage der Jahresrechnung,
· Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern.

§ 10
Der Vereinsrat
(1) Der Vereinsrat soll den Vorstand in allen den Verein betreffenden Fragen     beratend unterstützen. 

(2) Der Vereinsrat besteht aus:

a)  den Mitgliedern des Vorstandes,                                                     
b)  dem/der stellvertretenden Schatzmeister /in,

c)  dem/der stellvertretenden Schriftführer/in,

d)  dem/der Sportwart/in,

e) dem/der Seniorenwart/in

f)  dem/der Jugendwart/in,

g)  den Abteilungsleiter/innen. 

(3) Die Mitglieder a) bis e) des Vereinsrates werden durch die Mitgliederversammlung  für die Dauer von zwei Jahren gewählt; der/die Jugendwart/in wird durch die   

     Jugendversammlung (siehe § 11), die Abteilungsleiter/innen werden durch die

     Abteilungsversammlungen gewählt (siehe §13) und durch die Mitgliederversammlung bestätigt. 

§ 11
Vereinsjugend

(1) Für die Bearbeitung der Jugendangelegenheiten ist die Vereinsjugend zuständig.

(2) Die Vereinsjugend wird gemäß einer von der Jugendversammlung beschlossenen Jugendordnung tätig, die der Zustimmung des Vereinsrates bedarf.

(3) Der/die von der Jugendversammlung zu wählende Jugendwart/in ist stimmberechtigtes Mitglied des Vereinsrates. 

§ 12     Ordnungen

Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein Ordnungen geben. Für den Erlass der

Ordnungen ist der Vereinsrat zuständig.

§ 13     Abteilungen

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen, die ihren Sport-

betrieb selbstständig durchführen.

(2) Die Abteilungen werden von dem Abteilungsvorstand geleitet und vertreten.

(3) Der Abteilungsvorstand besteht mindestens aus:

· dem/der Abteilungsleiter/in,

· dem/der Abteilungs-Schatzmeister/in,

· dem/der Abteilungs-Schriftführer/in/Beauftrage/r für Öffentlichkeitsarbeit.
(4) Der Abteilungsvorstand wird von der Abteilungsversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Übungsleiter/innen gehören dem Abteilungsvorstand  mit beratender Stimme an. 

Die Abteilungsversammlung findet jährlich einmal innerhalb der ersten sechs Wochen des Kalenderjahres, jedoch vor der Mitgliederversammlung des Vereins, statt und hat analog zu § 14 der Vereinssatzung zwei Kassenprüfer/innen zu wählen, die die Abteilungskasse prüfen. 

(5) Die Abteilungen entscheiden eigenständig über die Bewirtschaftung des ihnen vom Vorstand zugewiesenen Jahresetats.  Einzelausgaben über € 500,- bedürfen jedoch in jedem Fall der vorherigen Zustimmung des Vorstandes. 
(6) Der Vorstand ist berechtigt, von den Abteilungs-Schatzmeistern jederzeit Auskünfte über den Stand ihres Etats zu verlangen. 

(7) Die Abteilungen können Sonderbeiträge von den Abteilungsmitgliedern erheben.

Dieses bedarf jedoch der vorherigen Genehmigung des Vereinsvorstandes. 

§ 14     Kassenprüfer 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei Kassenprüfer/innen, die weder dem Vorstand noch dem Vereinsrat angehören dürfen. Mindestens ein/e Kassenprüfer/in ist in jedem Jahr neu zu wählen.  Nach zweijähriger Tätigkeit scheidet ein/e Kassenprüfer/in aus.

(2) Die Kassenprüfer/innen prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des Vereins sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch ihre Unterschrift. Über das Ergebnis ist in der jährlichen Mitgliederversammlung

zu berichten. Bei ordnungsgemäßer Kassenführung erfolgt der Antrag auf Entlastung des Vorstandes. 

§ 15
Ehrenrat

(1) Der Ehrenrat, der von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt wird, besteht mindestens aus: 

· einer/einem Vorsitzenden

· einer/einem Schriftführer/in

· drei Beisitzer/innen

(2) Dem Ehrenrat obliegen folgende Aufgaben:

· Schlichtung von Unstimmigkeiten, soweit diese dem Ehrenrat vom Vorstand   übertragen werden,

· Schlichtung von Unstimmigkeiten, bei denen der Ehrenrat von den Parteien

Angerufen wird,

· Mitwirkung bei der Ernennung von Ehrenmitgliedern und Vorschlag bzw. Zustimmung bei Beschlüssen des Vorstandes über Ehrung von Mitgliedern.

(3) Sämtliche Sitzungen des Ehrenrats sind streng vertraulich und niederschriftlich festzuhalten. Mitglieder des Vorstandes können mit beratender Stimme 

hinzugezogen werden. 

§ 16   Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr fällt zeitlich mit dem Kalenderjahr zusammen.

§ 17   Auflösung oder Verschmelzung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt ist. 

(2) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von vier Fünfteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Kreissportbund Peine, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Sports nutzen darf. Die Liquidation des Vereins erfolgt durch den Vorstand. Zu Liquidatoren können auch andere Personen bestellt werden, die die laufenden Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben.

(4) Soll der Verein zum Zwecke einer Fusion oder Verschmelzung mit einem anderen Verein aufgelöst werden, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten  Mitglieder erforderlich. 
In diesem Fall geht das Vereinsvermögen auf den Fusionsverein über. 

§ 18   Inkrafttreten

                      Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am  24.03.2006 beschlossen. Sie tritt

                      mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 


Ilsede, 24.03.2006

Der Vorstand

gez. Lutz Bertram
         gez. Edgar Janßen
gez. Anke Neumann
